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Die Vergütung ist der anspruchsvo llen Au fgabe angemessen. Die 
im öffentlichen Dienst übli chen Sozia lle istungen werden über
nommen. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben , richten Sie Ihre aussage
fähige Bewerbung bitte an die Geschäfts leitung der Klinik Frän
kische Schweiz gGmbH, Herrn Krappman n (Tel. 09194/55-324 ), 
Feu€rstei nstraße 2, 91320 Ebermannstac!t. 

7. 

4/42-1 73/4 .22-99 

Verordnung 
über den geschützten Landschaftsbestandteil "Moritztal" in 

der Gemarkung Leutenbach, Gemeinde Leutenbach, 
Landkreis Forchheim 

Vom 22. März 1999 

Auf Grund von Art. 12 Abs . I uncl 3 in Verbindung mi t Art. 9 Abs. 
4, Art. 45 Abs. 1 Nr. 4, Art. 37 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 26 Abs. 1 des 
Bayeri schen Naturschutzgesetzes- BayNatSchG- (BayRS 791- l 
U) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. August 1998 
(GVBI S. 593) erläßt das Landratsamt Forchheim fol gende Ver
ordnung: 

§ I 
Schutzgegenstand 

Die in der Gemarkung Leutenbach, Gemeinde Leutenbach, in der 
Nähe der Sankt M ari tz-Kape lle zwischen dem Ortsrand von Ort
spi tz und dem F lurte il Weißenreuth gelegenen Hochstauclenflu
ren, Fettwiesen, bachbegleitende Vegetation, Felsheiden und 
Waldbereiche werden in den in §2 di eser Verordnung festgelegten 
Grenzen unter der Bezeichnung "Moritztal" als Landschaftsbe
standteil nach Art. 12 A bs. 1 BayNatSchG geschützt. 

§2 
Schutzgebietsgrenzen 

(I ) 1 Der geschützte Lanclschaftsbestandte i I hat eine Größe von 20 
ha. 2Er umfaßt die Grundstücke 96 1/2 (Weg), 963, 964, 965, 
966, 967, 968, 969, 970, 977/2 (Weg), 979, 980/1, 981/2, 
98 1/3, 98 1/4, 98 1/5 , 982, 983, 984, 985, 986/1 , 987 und 989/1 
der Gemarkung Leutenbach, Gemeinde Leutenbach. 

(2) 1Die Grenzen des geschützten Landschaftsbestandteiles sind 
in einer Karte im M aßstab I: 5.000 (Anlage) eingetragen. 2Die 
Karte ist Bestandteil di eser Verordnung. 

§3 
Schutzzweck 

Zweck der Unterschutzste ll ung ist es, 

1. die Vorkommen der im Schutzgebie t Iebenelen seltenen Tier
und Pflanzenarten, insbesondere auch die endemischen Sor
bus-Arten (Mehlbeeren), zu schützen und deren optimale Ent
wicklung zu gewährleisten, 

2 . den für den Bestand der vorkommenden Pfl anzen- und Tierar
ten notwendigen Lebensraum, insbesondere die erforderl iche 
Bodenbeschaffenheit und Wasserversorgung, zu erhalten, 

3. die aufschlußreiche und seltene Schichtung des oberen Malm 
mit Schwammriffablagerungen sowie die wertvolle Felsvege
tation zu schützen, 

4 . ein wertvolles Feuchtbiotop mit seinen vielfä ltigen Vegeta
tionsstrukturen zu erhal ten, 

S. auf Flächen mit deutlich erkennbarer M ittelwaldstru ktur die 
Mitte lwaldbewirtschaftung, eine a lthergebrachte Waldbewirt
schaftungsform, aufrecht~uerhal ten u 1~d so den Schutz der 
orchideenreichen B uchenwälder zu gewährlei sten, 

6. d ie fü r Hartwasserbäche typischen Sinterstrukturen zu schüt
zen und wiederherzustellen, 

7. einen strukturreichen B iotopkomplex aus bachbegleitender 
Vegetation, feuchten Hochstaudenflure n und frei li egenden 
Felsen, der in einen mesophilen Buchenwald übergeht, mi t der 
daraus resultierenden Arten vielfa lt zu erhalten und zu ent
wickeln, 

8. zur Belebung und zum Erhalt des typischen Landschaftsbildes 
im Raum der Fränkischen Schweiz be izutragen. 

§ 4 
Verbote 

(1 ) 1Es ist gemäß Art. 12 Abs. 3 in Verbindung mi t Art. 9 Abs. 4 
BayNatSchG verboten, den geschützten Landschaftsbestand
teil zu entfernen, zu zerstören oder zu verändern . 

2Es ist vor allem verboten, 

I . bauliche Anlagen im Sin ne der Bayeri schen Bauordnung 
zu errichten oder wesentlich zu ändern, auch wenn dies 
sonst keiner öffentli ch-rechtli chen Erlaubnis (Baugeneh
migung) bedarf, 

2. Straßen, Wege, P fade und P lätze neu anzulegen oder beste
hende insbesondere in ihrer Breite und Oberfläc henstruk
tur wesentlich zu verändern; ausgenommen sind übliche 
und bedarfsgerechte Unterhaltungsmaßnah men, 

3. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, A blage
rungen jeglicher Art, Grabungen, Sprengungen oder Boh
rungen vorzunehmen oder die Bodengesta lt in sonstiger 
Weise zu verändern , 

4 . Leitungen zu errichten oder zu verl egen, 

S. Wasser über den Anlieger- und Gemei ngebrauch hinaus zu 
entneh!Tien, di e natürl ichen Wasserl äufe und Wasser
flächen einschlie ßlich deren Ufer, den Grundwasserstand 
oder den Wasserhaushalt in irgendeiner Weise zu beein
trächtigen, zu verändern oder neue Gewässer anzulegen, 

6. die Lebensbereiche (Biotope) der Pfl anzen und Tiere zu 
stören oder nachhaltig zu verändern, insbesondere sie 
durch chemische oder mechani sche Maßnahmen zu beein
flu ssen, 

7 . frei lebenden Tieren nachzuste llen, s ie mutwillig zu beun
ruhigen, sie z u fangen, zu verl etzen, zu töten oder ihre 
Nist- , Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten sowie ihre Gele
ge, Larven, Puppen oder sonstigen E ntwick lungsformen 
zu entfernen, zu beschädigen, zu zerstören oder zum Fang 
fre i lebender Tiere geeignete Vorrichtungen anzubringen, 

8. Pflanzen oder einzelne Teile von ihnen abzuschneiden, ab
zupflücken, aus- oder abzureißen, auszugraben, zu entfer
nen oder deren Wurzeln, Knollen oder Zwiebeln auszu
reißen oder mitzunehmen oder sonst zu beschädigen, 

9. Hecken, Feldgehölze und -gebüschesowie Obstgehö lze zu 
roden, abzuschneiden , abzubrennen oder auf sonst-ige Wei
se zu beseitigen, 

10. Tiere auszusetzen und Pflanzen einzubringen, i nsbesonde
re die Pflanzen- und Tierwelt durch standortfremde Arten 
zu verfälschen sowie Erstauffors tungen vorzu nehmen, 

MaximilianS
Hervorheben








